
„Der Glaube an Gott war für uns eine
große Stärke, der Glaube, dass die Ungerechtigkeit
einmal versagen und die Gerechtigkeit siegen wird. 
Das haben wir immer gehofft.“

(Ceija Stoika, eine Sintezza, die mehrere Konzentrationslager überlebt hat, im Gespräch mit Karin Berger, 
in: Ceija Stoika, Wir leben im Verborgenen, Wien 1988; 3. Aufl. 1995) 

Deutsche Sinti
und Roma

Broschüre Sinti_Roma  15.01.2004 12:34 Uhr  Seite 1



Impressum

Herausgeber: „Arbeitskreis Sinti/Roma und Kirchen“, Geschäftsführung: Evangelisches Missionswerk 
in Südwestdeutschland, Referat Ostasien, Vogelsangstraße 62, 70197 Stuttgart, Tel. 0711 636783,
info@ems-online.org 
Redaktion: Dr. Andreas Hoffmann-Richter
Gestaltung, Satz, Layout: Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart
Druck: Georg Riederer Corona GmbH, Stuttgart

Stuttgart 2003

Broschüre Sinti_Roma  15.01.2004 12:34 Uhr  Seite 2



Vorwort

Fragt man heute Menschen in Deutschland, was ihnen zu Sinti und Roma einfällt,
dann weiß kaum jemand etwas zu sagen. Fragt man sie, was ihnen zu „Zigeunern“
einfällt, so kommt schnell eine Sammlung alter Vorurteile zusammen; jeder kennt
sie. Daneben gibt es auch eine unangemessene Romantisierung  in Bildern und Lie-
dern. 

Beim Nachdenken über solche Vorurteile wird uns klar, wie sehr unser Bild von Sinti
und Roma noch von klischeehaften Vorstellungen geprägt ist. Aber damit werden
wir den Menschen unter uns nicht gerecht. 

Antiziganismus, also  Vorurteile und (un)bewusste Abneigung gegenüber Sinti und
Roma bis hin zur Missachtung ihrer Menschenwürde, ist nach wie vor mitten unter
uns vorhanden und vereinzelt immer noch tief verwurzelt. Nach dem Holocaust, der
nicht nur den Juden, sondern – was nur wenige wissen – auch den Sinti und Roma
gegolten hat, geschah in Deutschland wenig, um dem Antiziganismus den Boden zu
entziehen.

Bis heute wird in der Schule bei der Behandlung des Nationalsozialismus nur sel-
ten der Holocaust an den Sinti und Roma in den Blick genommen. Eben so wenig
die versuchte Abschiebung der deutschen Sinti und Roma aus vielen Städten nach
dem Krieg, die Fortsetzung rassistischer Sondererfassung der Sinti und Roma
durch die Polizei bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein, die unterlasse-
nen oder verzögerten Kompensationszahlungen für erlittenes Unrecht einer etwa
halben Million Angehöriger dieser Minderheit und die fortgesetzte Diskriminierung
bis in die Gegenwart.

Auch das Verhältnis der Kirchen zu den Sinti und Roma in Deutschland im Laufe der
600jährigen gemeinsamen Geschichte bedarf genauerer Aufarbeitung, so z.B. die
Öffnung von Kirchenbüchern zur Sondererfassung während der NS-Diktatur. Es ist
eine unübersehbare Tatsache, dass die Kirchen während des Holocaust keine nen-
nenswerte Hilfe gegenüber den Sinti und Roma als ihren eigenen Mitgliedern leis-
teten und in viel zu vielen Fällen zur Ermordung dieser ihrer Mitglieder schwiegen.
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Diese Geschichte wurde nach dem Zweiten Weltkrieg über 50 Jahre weitgehend ver-
drängt. Aus diesem Grund sind alle Christinnen und Christen in den Kirchengemein-
den, in den kirchlichen Verbänden und Organisationen und in den kirchlichen Lei-
tungsfunktionen gefordert, sich dieser Vergangenheit zu stellen und alle Möglich-
keiten zu nutzen, den auch heute noch verbreiteten Antiziganismus zu überwinden. 

Soll sich etwas zum Positiven wenden, muss zunächst einmal der Sachverhalt zur
Kenntnis genommen und verarbeitet werden. Wir danken deshalb allen, die diesen
schwierigen Weg begonnen haben, insbesondere den Kirchengemeinden, die in den
90er Jahren begannen, ihrer in Auschwitz ermordeten Gemeindeglieder aus dem
Kreis der Sinti und Roma zu gedenken.

Die folgenden Auszüge aus verschiedenen Publikationen sind knapp gefasst. Die
Literaturhinweise und Adressen am Ende des Textes sollen der Vertiefung, dem eige-
nen Nachdenken und dem Gespräch mit anderen Interessierten in Kirchengemein-
den, Verbänden und Gruppen dienen.

Arbeitskreis Sinti, Roma und Kirchen in Baden-Württemberg,
Stuttgart im Jahr 2003
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Der folgende Text ist entnommen aus:
Daniel Strauß (Hg) Antiziganismus, FTh
523, LEU Stuttgart Juni 2002, 141-146

Als Sinti und Roma bezeichnen sich die
weltweit verbreiteten, überwiegend aber
in Europa (vor allem im ehemaligen Ju-
goslawien, in Rumänien, Ungarn, Frank-
reich, Spanien und Deutschland) behei-
mateten Minderheitengruppen mit
(1990) schätzungsweise 12 Millionen
(in Europa allein 8 Millionen) Angehöri-
gen selbst. Die Bezeichnung „Sinti“ (für
die mitteleuropäischen Gruppen, Ein-
zahl: Sinto, weiblich: Sintezza) leitet
sich möglicherweise von der Herkunft
ihrer Vorfahren aus der nordwestindi-
schen Region Sindh ab. Die Bezeich-
nung Roma („Menschen“, Einzahl: der
Rom, weiblich: die Romni) ist ein allge-
meiner Sammelname außerhalb des
deutschen Sprachraums, die in
Deutschland überwiegend für Gruppen
südosteuropäischer Herkunft gebraucht
wird. Die früher im deutschsprachigen
Raum gebräuchliche Bezeichnung „Zi-
geuner“ wird auch heute noch in diskri-
minierender Absicht verwendet. Im
englischen Sprachraum werden Sinti
und Roma als „Gypsies“, im spanischen
als „Gitanos“ bezeichnet. In Deutsch-
land leben heute etwa 50.000 Sinti und
20.000 Roma, überwiegend katholischer
Konfession; auf dem Gebiet des ehema-

ligen Jugoslawien, in Bulgarien, Iran und
der Türkei gibt es muslimische, in ande-
ren südost- und osteuropäischen Län-
dern griechisch-orthodoxe oder rus-
sisch-orthodoxe Roma. 

Geschichte und Herkunft 
der Sinti und Roma 

Die Sinti und Roma waren wohl zwi-
schen 800 und 1000 n. Chr. aus ihrer
Heimat in Nordwest-Indien durch das
Einströmen arabischer Volksstämme zur
Auswanderung gezwungen worden.
Wichtigster Zeuge dieser Herkunft aus
Indien ist ihre Sprache, das Romanes. 

Die große Mehrheit der Vorfahren der
heutigen europäischen Sinti und Roma
ließen sich zwischen dem 11. und 14.
Jahrhundert auf dem Balkan (um 1100
von einem Mönch auf dem Berg Athos
erstmals erwähnt), im Mittleren Osten
und in Osteuropa nieder. Die Westwan-
derung erreichte um 1400 Mitteleuropa
(1407 Hildesheim, 1414 Basel), bald
nach 1500 dann England und um 1715
Nordamerika. 

Kultur der Sinti und Roma

Sinti und Roma bilden selbst innerhalb
von Nationalstaaten keine homogene
Einheit. Träger der sozialen Organisa-
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tion und kulturellen Überlieferung ist die
Familie. Die ältere Generation genießt
die besondere Achtung der Jüngeren.
Die kulturelle Identität gründet in der ei-
genen Sprache (Romanes), in der ei-
genständigen Auseinandersetzung mit
der Kultur der Mehrheitsbevölkerung
und in der Erfahrung jahrhundertelan-
ger Verfolgung. Sie ist unter anderem
gekennzeichnet durch einen reichen
Schatz an Erzählungen, Märchen und
Liedern, durch künstlerische, besonders
musikalische Fähigkeiten und hand-
werkliche Traditionen (vor allem Kupfer-
und Goldschmiedekunst, Korbflechte-
rei, Holz- und Lederbearbeitung) Entge-
gen allen Vorurteilen sind Sinti und
Roma in Deutschland und in anderen
Ländern seit Generationen ebenso sess-
haft wie die Mehrheitsbevölkerung. 

Antiziganismus 

Mit diesem Begriff, der erst in den
1980er Jahren geprägt wurde, werden
spezifische Vorurteile gegen die Minder-
heit der Sinti und Roma bezeichnet, die
weitaus massiver, längerlebig und aus-
grenzender sind als die gegen andere
nationale, ethnische und religiöse Min-
derheiten. Es handelt sich dabei nicht
einfach um eine beliebige Form der Vor-
behalte gegenüber Fremden, sondern
um ein neben dem Antisemitismus

zweites Grundmuster der Xenophobie.
Mit Antiziganismus bezeichnet man
sowohl die Gegnerschaft gegenüber
Sinti und Roma im Rahmen politischer
Bewegungen mit nationalistischen und
rassistischen Programmen als auch die
Gesamtheit der Bilder und Mythen vom
„Zigeuner“, die gängigen Klischees, die
Bestandteil des kulturellen Erbes in Lite-
ratur, Musik usw. geworden sind. 

Der traditionelle Antiziganismus greift
auf jahrhundertealte, überwiegend ne-
gative Stereotypen zurück. Die politi-
sche Konsequenz dieses Antiziganis-
mus Ende des 15. Jahrhunderts waren
u.a. Verordnungen und Erlasse, nach
denen Sinti als „Vogelfreie“ jederzeit
straffrei ausgepeitscht, eingesperrt oder
getötet werden konnten. Auf ökonomi-
schem Gebiet führte Antiziganismus zur
Nichtaufnahme in die Zünfte, zum Ver-
bot des Erwerbs von Grundbesitz. 

Der rassistische Antiziganismus des 19.
und 20. Jahrhunderts orientierte sich
nicht mehr an den alten Schemata anti-
ziganistischer Vorurteilsbildung. Die na-
tionalsozialistischen Völkermordverbre-
chen gründeten in einer Verwissen-
schaftlichung des Rassismus. Erst der
biologistische Rassenbegriff hat das
Umschlagen der traditionellen Zigeu-
nerdiskriminierung in die Vernichtungs-
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und Völkermordpolitik des nationalso-
zialistischen Regimes ermöglicht. 

Auch nach 1945 existierte eine auf Anti-
ziganismus begründete Politik. Zum
Ausdruck kam diese unter anderem in
der Fortführung von „Zigeuner”- und
„Landfahrer“-Karteien, in der jahrzehn-
telangen Verweigerung von Wiedergut-
machungsleistungen – zum Teil mit
offen rassistischen Argumenten, wie sie
sich beispielsweise in einem Urteil des
Bundesgerichtshofes von 1956 zeigten
– und nicht zuletzt in der Leugnung ei-
nes systematischen Völkermordes an
den Sinti und Roma. 

Mit der sogenannten Zigeunerfor-
schung, die nach 1945 in den überlie-
ferten antiziganistischen Traditionen
fortgeführt wurde, wurde der Versuch
unternommen, antiziganistische Bilder
mit Hilfe der Völkerkunde zu „belegen“.
Sinti/Roma wurden so zu Studienobjek-
ten gemacht. 

Umfragen von Meinungsforschungs-
instituten belegen bis heute einen
erheblichen Anteil von Hass und Vor-
urteilen bei der Mehrheitsbevölke-
rung gegenüber Sinti/Roma. Nach einer
EMNID-Umfrage von 1994 bekannten
sich 68% der Befragten offen zu ihren
Vorurteilen gegenüber „Zigeunern“. 

Geschichte antiziganistischer
Verfolgung 

Bereits in der durch Stände und Zünfte
starr strukturierten Gesellschaft des
späten mittelalterlichen Europas wur-
den die Sinti und Roma ausgegrenzt. 

Zunächst geduldet, wurden Sinti und
Roma im Laufe des 15. Jahrhunderts
zunehmend unterdrückt und aus man-
chen Gebieten vertrieben (Luzern 1471,
Brandenburg 1482, Spanien 1484). Auf
dem Reichstag 1496/97 wurden sie im
Heiligen Römischen Reich Deutscher
Nation für vogelfrei erklärt, geächtet
und zur Verfolgung und Folterung, zur
Haft und Tötung freigegeben. Anfang
des 16. Jahrhunderts folgten Holland,
Portugal, England, Frankreich, Schott-
land, Flandern, Dänemark, Böhmen,
Polen und Litauen mit einer ähnlichen
Gesetzgebung. 1561 beschloss das Par-
lament zu Orleans, sie „mit Feuer und
Schwert“ auszurotten. Die härtesten
Gesetze wurden in Deutschland erlas-
sen; zwischen 1497 und 1774 waren es
146 Edikte, die alle Arten der physi-
schen und psychischen Gewalt an Sinti
und Roma zuließen. 

Als zwischen 1837 und 1856 in der
Moldau und der Walachei nach und
nach die Leibeigenschaft aufgehoben
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wurde, zogen rund 200.000 befreite
Roma westwärts. Aufgrund der unter-
schiedlichen Unterdrückungsgeschich-
ten, Kulturen und Dialekte bewahrten
Sinti und Roma ihre Selbstständigkeit.
Von der sich zum Jahrhundertende hin
verschärfenden Unterdrückung und
„Sondererfassung“ aber waren beide
Gruppen in gleicher Weise betroffen.
Nach der Gründung des Deutschen Rei-
ches 1871 wurden die innenpolitischen
Kontroll- und Überwachungsinstrumen-
te durch neu gegründete repressive In-
stitutionen verschärft. Nach 1899 setzte
im deutschen Reich eine systematische
Bekämpfung der Sinti und Roma ein;
seit 1906 war in Preußen eine Ministeri-
alanweisung Grundlage zur Verfolgung
der Sinti und Roma. 1926 wurde in Bay-
ern das sogenannte „Arbeitsscheuenge-
setz“ erlassen, das den Vorwand bot,
auch gegen Alteingesessene mit rück-
sichtsloser Härte vorzugehen. 

Andererseits wurden in der Unterhal-
tungsliteratur und in Operetten im 19.
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor
allem die südosteuropäischen Roma zu
stilisierten Kunstfiguren verklärt und
ihre vermeintlich naturwüchsigen Le-
bensverhältnisse als Versinnbildlichung
antizivilisatorischer Sehnsüchte darge-
stellt. In dieser Verbindung von Faszina-
tion und Ablehnung blieb für die Mehr-

heit der Gesellschaft „der Zigeuner“,
„die Zigeunerin“ der Inbegriff von kultu-
reller Fremdartigkeit. Diese Sichtweise
trug wesentlich dazu bei, dass die Ver-
folgung der Sinti und Roma durch das
nationalsozialistische Regime in der Be-
völkerung kaum auf Widerstand stieß. 

Der Völkermord an Sinti und Roma 

Mit dem nationalsozialistischen „Blut-
schutz-Gesetz“ („Nürnberger Gesetze“)
und dem „Ehe-Gesundheits-Gesetz“
(beide September 1935) wurden die
Sinti und Roma neben den Juden als
„Artfremde“ gesellschaftlich ausge-
grenzt und der Verfolgungspolitik preis-
gegeben. Die „Rassenhygienische und
bevölkerungsbiologische Forschungs-
stelle“ erhielt den Auftrag, Sinti und
Roma administrativ zu erfassen; dies
bildete eine Voraussetzung für ihre
systematische Vernichtung. Die Ernen-
nung Heinrich Himmlers zum „Reichs-
führer SS und Chef der Deutschen Poli-
zei“ (1936) stellte die Weichen für eine
zentralisierte Verfolgung der Sinti und
Roma und für den Aufbau eines entspre-
chenden Apparates von der Reichs- bis
hinunter auf die Ortsebene. Der „Zigeu-
ner-Runderlass“ (1938), der die „Zigeu-
nerfrage aus dem Wesen der Rasse her-
aus“ in Angriff nehmen sollte, formali-
sierte die Verfolgungspolitik und wies
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auf eine bereits früh in den Denksche-
mata des Nationalsozialismus erkenn-
bare, auf Vernichtung zielende Richtung.
Die Verfolgung oblag einem eigenen
Apparat, der vom „Reichssicherheits-
hauptamt“ (RSHA) über die „Reichszen-
trale zur Bekämpfung des Zigeunerun-
wesens“ bis zu den Ortspolizeibehörden
reichte, die zur ständigen Überwachung
und zur Zuarbeit für das RSHA verpflich-
tet waren. Verschiedene NS-Institutio-
nen, z.B. das „Rassehygienische For-
schungsinstitut“, das „Rasse- und Sied-
lungsamt der SS“ und das „Ahnenerbe
e. V.“ erstellten im Sinne der nationalso-
zialistischen Rassenideologie und auf
der Grundlage bestimmter (pseudowis-
senschaftlicher) Klassifikationen Gut-
achten über Personen und Familien-
gruppen; diese Gutachten setzten Maß-
stäbe für die „Behandlung“ dieser Men-
schen, die sich aber im Kern nur in der
Form der Verfolgung unterscheiden soll-
te. Im Zweiten Weltkrieg eskalierte die
Verfolgung der Sinti und Roma – ver-
gleichbar den Judenverfolgungen im
nationalsozialistischen Machtbereich –
zum Völkermord (Genozid). Viele star-
ben in Sammellagern an Hunger, Krank-
heit, oder Erschöpfung, andere wurden
in den seit 1940 von deutschen Truppen
besetzten und dem Zugriff der SS aus-
gesetzten Ländern Europas ermordet
oder in die Konzentrations- und Vernich-

tungslager in Polen verschleppt und ge-
tötet; Zentrum des Genozids an den
deutschen Sinti und Roma war das Ver-
nichtungslager Auschwitz. Parallel zur
nationalsozialistischen Vernichtungspo-
litik wurden in bestimmten Konzentra-
tionslagern zwangsweise Sterilisationen
vorgenommen. Im Herrschaftsbereich
des nationalsozialistischen Deutschland
sind – nach Schätzungen – etwa 500.000
Sinti und Roma ermordet worden. 

Rassenideologie und
Rassenhygienische Forschungsstelle
beim Reichsgesundheitsamt 

Die Rassenideologie der Nationalsoziali-
sten behauptete, es gäbe unterschiedli-
che menschliche Rassen, von denen ei-
nige „höherwertig“ als andere seien.
Dabei stützten sie sich auf biologisti-
sche Theorien, die seit dem 19. Jahr-
hundert entwickelt wurden. Danach
wurde die sogenannte „arische Rasse“
als „den anderen Rassen überlegen“ an-
gesehen. Diese „Rasse“ habe angeblich
das Recht, „minderwertige Rassen“
auszurotten. 

Die Nationalsozialisten legitimierten im
III. Reich mit der Rassenideologie unter
anderem den Völkermord an Juden,
Sinti und Roma und den Eroberungs-
krieg in Osteuropa. 
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In der Rassenhygienischen For-
schungsstelle wurde daran gearbeitet,
die Zugehörigkeit von Menschen zu
einer „Rasse“ wissenschaftlich zu
begründen. Robert Ritter und seine Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen verfassten
bis 1944 ca. 24.000 Gutachten über
Sinti und Roma. Diese Menschen wur-
den über ihre Familien ausgefragt, foto-
grafiert und vermessen. Die Zuordnun-
gen, die von dieser Stelle vorgenommen
wurde, bedeuteten in vielen Fällen das
Todesurteil oder lieferten die Begrün-
dung für eine Zwangssterilisation. Ab
1938 arbeitete diese Stelle direkt mit
dem RSHA der SS zusammen, erstellte
die Planungsunterlagen für den Völker-
mord und war auch direkt an Verfol-
gungsmaßnahmen beteiligt. 

Staatsangehörigkeit 

Aufgrund der Nürnberger Gesetze von
1935 und definiert in den 13 Ausfüh-
rungsverordnungen dieses Gesetzes
existierten unter der NS-Herrschaft drei
verschiedene Rechtskonstruktionen zur
deutschen Staatsbürgerschaft: 

1. Reichsangehörige konnten nur Per-
sonen mit „deutschem Blut“ werden.
Angehörigen mit sogenanntem „art-
fremden Blut“, zu denen Sinti und
Roma gerechnet wurden, war der

Status des Reichsangehörigen prin-
zipiell verwehrt. 

2. Der niedrigere Rechtsstatus „Staats-
angehöriger des deutschen Reiches“
war bis 1942 all denen zugespro-
chen, denen der Status Reichsan-
gehöriger aberkannt worden war.
Nach 1942 wurden ihnen alle staats-
bürgerlichen Rechte entzogen. 

3. „Volksdeutsche“ waren alle Deut-
schen außerhalb der Grenzen des
deutschen Reiches von 1937, vor
allem diejenigen, die in Osteuropa
lebten, denen aufgrund ihrer „Volks-
zugehörigkeit“ die Staatsbürger-
schaft angeboten wurde. 

Auch heute besteht in Deutschland das
Prinzip, die Staatsbürgerschaft nach der
Abstammung zu bestimmen. Dies wird
„ius sanguinis“ (Recht des Blutes)
genannt; „ius soli“ (Recht des Bodens)
ist das andere Prinzip zur Ermittlung der
Staatsangehörigkeit, bei dem jeder im
Land Geborene dessen Staatsan-
gehörigkeit erhält (z.B. in Frankreich
und den USA). 

Kommunale Konzentrationslager 
für Sinti und Roma 

Ab Mitte der dreißiger Jahre wurden
Sinti und Roma in besonderen Lagern
interniert, die sich zumeist in größeren
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Städten oder in deren unmittelbarer
Nähe befanden. Diese von den städti-
schen Verwaltungen errichteten Kon-
zentrationslager waren eingezäunt und
wurden von der SS oder von Polizei-
kommandos bewacht. Erklärtes Ziel war
die vollständige Isolation der Minder-
heit; jeder Kontakt mit der „deutsch-
blütigen“ Bevölkerung sollte von vorn-
herein verhindert werden. Zu diesem
Zweck wurden begrenzte Einkaufszeiten
sowie wenige, ausgewählte Geschäfte
festgelegt; in denen Sinti und Roma ein-
kaufen durften; die Benutzung
bestimmter Verkehrsmittel war Sinti
und Roma vielerorts ebenso untersagt
wie der Besuch von Lokalen, Kinos oder
Theatern. 

Aus den kommunalen Konzentrationsla-
gern wurden Sinti und Roma – auch
Kinder und Frauen – zum Zwangsarbeit-
seinsatz vor allem in den Straßen-,
Hoch- und Tiefbau, die Land- und Forst-
wirtschaft, in Rüstungs- und andere pri-
vate Betriebe geschickt. Für die „Rasse-
forscher“ waren die Menschen in den
Lagern außerdem bevorzugte Objekte
ihrer pseudowissenschaftlichen Unter-
suchungen. 

Kommunale Konzentrationslager gab es
in Köln, Düsseldorf, Danzig, Kiel, Pölitz
bei Stettin, Magdeburg, Königsberg,

Salzburg-Maxglan, Berlin-Marzahn so-
wie in Frankfurt/M., um nur die bekann-
testen zu nennen. Die dort inhaftierten
Familien waren der Willkür ihrer Bewa-
cher schutzlos ausgeliefert, die Lebens-
bedingungen unterschieden sich kaum
von jenen der großen Konzentra-
tionslager, wohin auch die Insassen der
kommunalen Lager unter einem beliebi-
gen Vorwand jederzeit deportiert wer-
den konnten. Nach Kriegsbeginn waren
die kommunalen Konzentrationslager
Durchgangsstationen zu den Todesla-
gern des Ostens. 

Gesellschaftliche Situation 
der Sinti und Roma 
nach dem Zweiten Weltkrieg 

Die Städte und Kommunen widersetzten
sich der Rückkehr und der Integration
der überlebenden Sinti und Roma. Ohne
eine Spur von Unrechtsbewusstsein
schlugen den Überlebenden Vorurteile
und offene Ablehnung entgegen, als sie
in ihre Heimat zurückkehrten. Jede
Familie hatte einen Großteil ihrer Ange-
hörigen in den Konzentrationslagern
verloren; alle waren härtesten Torturen
ausgesetzt gewesen. Jetzt waren sie
ausgezehrt, krank, verletzt, traumatisiert
und gedemütigt mit leeren Händen
zurückgekommen. Wie wurden sie
empfangen? 
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Dazu ein Beispiel: In Gräfenhausen
(Pfalz) waren Sinti und Roma nicht will-
kommen. Der dortige Bürgermeister,
der sich schon an der Mai-Deportation
1940 aktiv beteiligt hatte, schrieb 1952
an den Landrat des Kreises Bergzabern: 

„Ich bin strikt dagegen, dass die Zigeu-
ner wieder in Dorfesnähe angesiedelt
werden, es würden wieder die gleichen
Zustände wie vor 1939 entstehen. Die
Bürger meiner Gemeinde müssen hart
um ihr tägliches Brot kämpfen und die
Zigeuner wollen sich auf Kosten anderer
ernähren; da muss man wahrhaft alle
Humanität ausschalten (...) Abschlie-
ßend möchte ich nochmals betonen,
dass ich eine Niederlassung der Zigeu-
ner (...) nicht dulden und dies mit allen
Mitteln, die mir zur Verfügung stehen,
zu verhindern suche.“ Ohne Fürspre-
cher in Politik und Administration wur-
den die überlebenden Sinti und Roma
konfrontiert mit den Kontinuitäten einer
„Zigeunerpolitik“, mit dem Hass auf „Zi-
geuner“, mit der Abwehr von Schuld auf
Seiten der Mehrheitsgesellschaft, mit
der Verleugnung des Völkermordes. 

Mittellos wurden sie in eine bis heute
bestehende Spirale von Ausgrenzung
und Diskriminierung gedrängt. Die
ihnen auf Grundlage der „Rassesonder-
steuer“ der Nazis geraubten Vermögen,

beschlagnahmten Wohnungseinrich-
tungen, Musikinstrumente, Werkzeuge,
Wohnwagen, Grundstücke und Häuser,
Schmuck und Wertgegenstände wurden
nur selten und unzureichend zurück-
erstattet. Ausbildungsschäden (infolge
des in der NS-Zeit untersagten Schul-
und Hochschulbesuchs) wurden gene-
rell ignoriert. Jahrelange Sklavenarbeit
für die Industrie blieb bis heute unent-
schädigt. 

Sinti und Roma erfuhren über Jahr-
zehnte keine staatliche Anerkennung
der gegen sie verübten Verbrechen. 
Ungebrochen setzten sich administra-
tive Strukturen der Ausgrenzung und
Diskriminierung durch, wie besonders
an der Arbeit der Polizei zu erweisen ist. 

Die kommunistisch geführten Regierun-
gen in den mittel- und osteuropäischen
Staaten betrieben zeitweise eine Politik
der Zwangsassimilierung; dabei kam es
zum Teil zu massiven Menschenrechts-
verletzungen (Sterilisation, Sprachver-
bot). Nach dem Sturz der kommunis-
tischen Regierungssysteme zwischen
1989 und 1991 und der Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten 1990
flüchteten, unter dem Druck von Diskri-
minierung und nachteiliger sozialer
Bedingungen sowie nach Pogromen,
Angehörige der Roma vor allem aus
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Südosteuropa (Rumänien, Jugosla-
wien) nach Deutschland und bemühten
sich unter Berufung auf das deutsche
Asylrecht um einen Verbleib in der Bun-
desrepublik Deutschland. Sie stehen
heute oft im Zentrum ausländerfeindli-
cher Aktivitäten von Rechtsextremisten
und werden durch die geltenden asyl-
rechtlichen Bestimmungen und die Pra-
xis der Rechtsprechung in der Wahr-
nehmung ihrer Interessen erheblich
beeinträchtigt. 

Die Ende der 1970er Jahre entstande-
nen Interessenverbände der Sinti und
Roma, die seit 1982 zum Teil im Zentral-
rat Deutscher Sinti und Roma zusam-
mengeschlossen sind, konnten bei der
deutschen Bundesregierung die Aner-
kennung der nationalsozialistischen
Verbrechen an Sinti und Roma als Völ-
kermord durchsetzen; sie forderten und
fordern weiterhin eine veränderte Ent-
schädigungspraxis. Seit 1990 besteht in
Heidelberg ein eigenes Dokumentati-
ons- und Kulturzentrum deutscher Sinti
und Roma.“

Die folgenden Auszüge sind entnom-
men aus: 
Daniel Strauß, „da muß man wahrhaft
alle Humanität ausschalten…“ Zur
Nachkriegsgeschichte der Sinti und
Roma in Deutschland, in: Landeszen-
trale für politische Bildung Baden-
Württemberg und Verband Deutscher
Sinti und Roma, Landesverband
Baden-Württemberg (Hg), „Zwischen
Romantisierung und Rassismus”. Sinti
und Roma, 600 Jahre in Deutschland,
1. Auflage, Stuttgart 1998, S. 29-34 
(mit Zitaten aus Romani Rose,
Bürgerrechte, 1987, S. 47-58):

Zur Verhinderung der
Wiedergutmachung

Ausgebürgert, enteignet und mittellos
kehrten die Überlebenden in ihre Heimat
zurück. (…) Angesichts der ohnehin
schwierigen ökonomischen Lage in der
Nachkriegszeit kann die Situation der
Minderheit nur als absolut desolat
bezeichnet werden. Entschädigungs-
leistungen wären in dieser Lage nicht
nur eine moralische Anerkennung, son-
dern vielmehr eine notwendige Grund-
lage künftiger Existenzsicherung gewe-
sen. Allein, sie blieben aus. 

Bereits im Februar 1950 gab der Finanz-
minister von Baden-Württemberg mit
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seinem Runderlass E 19 folgende An-
weisung an die Wiedergutmachungs-
behörden heraus, den Rose im folgen-
den zitiert: „Die Prüfung der Wiedergut-
machungsberechtigung der Zigeuner
und Zigeunermischlinge (so der alte
Nazijargon R.R.) nach den Vorschriften
des Entschädigungsgesetzes hat zu
dem Ergebnis geführt, dass der genann-
te Personenkreis überwiegend nicht aus
rassischen Gründen, sondern wegen
seiner asozialen und kriminellen Hal-
tung verfolgt und inhaftiert worden ist.
Aus diesen Gründen ordnen wir hiermit
an, dass Wiedergutmachungsanträge
von Zigeunern und Zigeunermischlin-
gen zunächst dem Landesamt für Krimi-
nalerkennungsdienst in Stuttgart zuge-
leitet werden.” 

Solche und ähnliche ministerielle An-
weisungen entstanden nach 1945 vor
allem auf Betreiben derjenigen Polizei-
beamten, die unter Himmler im RSHA
für die Deportationen verantwortlich
waren. Das hatte ernste Folgen für die
Betroffenen; Romani Rose dokumen-
tiert ein Beispiel: „Als Anna Eckstein
1951 in Karlsruhe einen Antrag auf Wie-
dergutmachung stellt, wird sie von der
Kriminalpolizei vorgeladen und steht
plötzlich vor Leo Karsten, dem ehemali-
gen SS-Mann und Leiter der 'Dienst-
stelle für Zigeunerfragen' im Berliner

Polizeipräsidium. (...) Wie damals wird
sie erkennungsdienstlich behandelt. (...)
In den 'alten Zigeunerakten' finden sich
auch ihre Deportationsnummer und
sämtliche Angaben über ihre Familie.
Am Ende wird Anna Ecksteins Antrag
mit der Bemerkung abgelehnt, dass sie
im Mai 1940 ja doch lediglich 'aus
Sicherheitsgründen' nach Polen 'evaku-
iert' worden sei.”

Die Wiedergutmachungsämter hatten
sich für die erforderlichen Gesundheits-
untersuchungen an Ärzte und Gutachter
gewandt, an die Sinti und Roma furcht-
bare Erinnerungen hatten; viele waren
an den rassehygienischen Untersu-
chungen beteiligt gewesen oder vertra-
ten biologistische Erklärungsmodelle.
Sie traten bis in die sechziger Jahre hin-
ein in Wiedergutmachungsverfahren als
Gutachter auf. Ihre Ablehnungsstrate-
gien variierten z.B. darin, dass Verfol-
gungsschäden als „anlagebedingt” zu-
rückgewiesen wurden oder indem
regelmäßig eine verfolgungsbedingte
Erwerbsminderung von weniger als
25% bescheinigt wurde. In diesen Fäl-
len konnten die Behörden Renten oder
Vergleichszahlungen für Gesundheits-
schäden ablehnen.

Das antiziganistische Skandalurteil des
Bundesgerichtshofes (BGH) vom Janu-
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ar 1956 wies die Ansprüche einer Über-
lebenden ab, indem ihre Deportation als
,Umsiedlung' gewertet wurde, die keine
nationalsozialistische Gewaltmaßnahme
im Sinne des §1 des Bundesentschädi-
gungsgesetzes darstelle. In der Urteils-
begründung wird der antiziganistische
Gehalt offenkundig: „Die Zigeuner nei-
gen zur Kriminalität, besonders zu Dieb-
stählen und zu Betrügereien. Es fehlen
ihnen vielfach die sittlichen Antriebe zur
Achtung vor fremdem Eigentum, weil
ihnen wie primitiven Urmenschen ein
ungehemmter Okkupationstrieb eigen
ist.” (…) 

Der Bundestag eröffnete 1965 durch
eine entsprechende Gesetzesänderung
eine erneute Antragsmöglichkeit für die
„Zigeuner, deren Entschädigungsan-
spruch für die zwischen 1938 und 1943
erlittene Verfolgung aufgrund des BGH-
Urteils von 1956 rechtskräftig abgelehnt
worden ist, …” (…)

Als die Bürgerrechtsbewegung der Sinti
und Roma ab 1979 mit einer Kundge-
bung im ehemaligen KZ Bergen-Belsen
und besonders 1980 mit einem Hunger-

streik im KZ Dachau zunehmend öffent-
liche Aufmerksamkeit fand, veranlasste
dies den Bundestag 1981, eine außerge-
setzliche Regelung in Form einer Pau-
schalentschädigung von bis zu DM
5.000,- für bisher noch nicht entschä-
digte und noch lebende Verfolgte des
NS-Regimes zu treffen: Die sogenannte
„Härteregelung”, ein Fond, über den der
Bundesfinanzminister nach den vom
Parlament festgelegten Richtlinien ent-
scheidet. Die „Härteregelung” von 1981
schließt aber von den Nazis verfolgte
Sinti und Roma, die bereits vom alten
Entschädigungsgesetz wegen den NS-
Kategorien wie „Spione”, „Asoziale“ u.a.
abgelehnt wurden oder auch nur so er-
staunliche Entschädigungssummen wie
DM 53,- oder DM 124,- (als Rückerstat-
tung der „Rassen-Sondersteuer“ bei der
Lohnsteuer) erhalten hatten, von neuem
aus. Erst in den letzten Jahren ist in eini-
gen Bundesländern eine veränderte
Wiedergutmachungspolitik sichtbar ge-
worden.* (…)

* Mit einer kleinen Pauschale wurden 2001 und 2002 Zwangsarbeiter entschädigt, die noch immer lebten
und für die entsprechende Nachweise vorlagen, außerdem, wer in Auschwitz und anderen Konzentrati-
onslagern war, dies belegen konnte und bislang keinerlei Entschädigung erhalten hatte. 
Wer jedoch vom Schulbesuch ausgeschlossen und deportiert wurde, aber entkam, bekommt für die
Zeit der Ausgrenzung  bis heute nichts. Die Beweislast liegt beim Antragsteller.
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Die Bürgerrechtsbewegung gegen
Diskriminierung und behördliches
Unrecht

(…) Die Bürgerrechtsarbeit gegen den
Behördengeist der Ausgrenzung und
Kriminalisierung, gegen die Verleug-
nung des Völkermordes glich bis zur
Anerkennung des Völkermords aus
„rassischen” Gründen durch die Bun-
desregierung im Jahr 1982/83 einer
Sisyphos-Arbeit, die sich gegen eine
massive Abwehr aller gesellschaftli-
chen Institutionen und für eine Aner-
kennung als eigenständige Minderheit
schier aufzureiben drohte. Erst die
Aktionen der einzelnen Sinti- und
Roma-Verbände – die Kundgebung im
ehemaligen KZ Bergen-Belsen im Jahr
1979 sowie vor allem der Hungerstreik
in Dachau im Jahr 1980 – fanden
zunehmend öffentliche Aufmerksam-
keit. Im Februar 1982 schlossen sich
die Landesverbände im „Zentralrat
Deutscher Sinti und Roma” mit Sitz in
Heidelberg zusammen und konnten
nun gemeinsam die unglaublichen und
offenen verfassungswidrigen Umstän-
de bekannt machen. Die Kernpunkte
der folgenden Öffentlichkeitsarbeit krei-
sten um Diskriminierung, Kriminalisie-
rung durch die Behörden, Stigmatisie-
rung in den Medien; Verleugnung des
Völkermords an der Minderheit sowie

um den manifesten und latenten Antizi-
ganismus in der bundesrepublikani-
schen Gesellschaft. (…)

Der folgende Text ist entnommen aus:
Daniel Strauß (Hg) Antiziganismus,
FTh 523, LEU Stuttgart Juni 2002,
141-146

Minderheitenstatus in Deutschland 

Das Ministerkomitee des Europarates
beschloss am 10. November 1994 ein
„Rahmenübereinkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten“. Die Bundesre-
gierung unterzeichnete am 11. Mai
1995 dieses Übereinkommen im Einver-
ständnis aller Landesregierungen, da
deren Zuständigkeit bei der Durch-
führung der Konventionsbestimmungen
ebenfalls berührt wird. Die Landesregie-
rungen stimmten weiterhin auch der
„Interpretativen Erklärung“ der Bundes-
regierung zum Anwendungsbereich des
Rahmenübereinkommens zu. Dort heißt
es unter anderem: „Nationale Minder-
heiten der BRD sind die Dänen deut-
scher Staatsangehörigkeit und die
Angehörigen des sorbischen Volkes mit
deutscher Staatsangehörigkeit. Das
Rahmenübereinkommen wird auch auf
die traditionell in Deutschland heimi-
schen Volksgruppen der Friesen deut-
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scher Staatsangehörigkeit und der Sinti
und Roma deutscher Staatsangehörig-
keit angewendet.“ Das Rahmenüberein-
kommen des Europarates hat als erste
rechtsverbindliche Übereinkunft der
Staatengemeinschaft und damit als
erster völkerrechtlich bindender Vertrag
zum Schutz nationaler Minderheiten
einen grundsätzlichen Stellenwert. Am
10. September 1997 hat die Bundesre-
publik Deutschland die Europäische
Rahmenkonvention zum Schutze natio-
naler Minderheiten ratifiziert. Damit ver-
pflichten sich die Bundesregierung und
die Länderregierungen, die hier leben-
den Angehörigen von Minderheiten vor
Diskriminierungen zu schützen, ihre
Sprache zu bewahren und ihnen die
Grundrechte (wie Versammlungs- und
Religionsfreiheit) zu gewähren. Auch
soll ihre Teilnahme am „wirtschaftli-
chen, kulturellen und sozialen Leben“
gefördert und eine „zwangsweise Assi-
milierung“ unterbunden werden. 

Die Rahmenkonvention des Europarats
tritt in Kraft, wenn sie von mindestens
zwölf Ländern ratifiziert wird. Bis zum
September 1997 hatten bereits zehn
Staaten ratifiziert, 25 Länder haben bis-
her lediglich paraphiert. Die Minderhei-
tenschutzkonvention ergänzt die Euro-
päische Charta zum Schutz der Regio-
nalsprachen. 

Am 14. Juli 1998 beschloss das hessi-
sche Kabinett als erste deutsche Lan-
desregierung die Unterstützung der
Europäischen Charta der Minderheiten-
sprachen. Damit wurde Romanes, die
Sprache der Sinti und Roma, unter
besonderen Schutz gestellt, was in 35
Bestimmungen geregelt wird. So ver-
pflichten sich die Länder etwa, ergän-
zenden muttersprachlichen Unterricht
zu ermöglichen, wenn genügend Kinder
dies wünschen, die Zugangsmöglichkei-
ten von Werken auf Romanes in Biblio-
theken, Kulturzentren u. Museen zu för-
dern und Parlamentsreden in dieser
Sprache zuzulassen.
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Bluntschlistrasse 4, 69115 Heidelberg
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Email: info@sinti-roma-bawue.de, Internet: www.sinti-roma-bawue.de 
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